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Beschlussvorschlag 
 
Der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 20.000 EUR für die Erneuerung einer Lichtzei-
chenanlage im Stadtteil Mardorf, Meerstraße/Holunderweg, wird zugestimmt. 
 
 
 
Anlass und Ziele   

 

Im Stadtteil Mardorf soll die Lichtzeichenanlage Meerstraße/Campingplatz erneuert werden, da-

mit ein sicheres Überqueren der Meerstraße in Höhe des Campingplatzes für Fußgänger und 

Radfahrer gewährleistet werden kann. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: 2020 

Produkt/Investitionsnummer: 5410660090 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlungen EUR EUR 

Aufwand/Auszahlung 20.000 EUR 1.000 EUR 

Saldo 20.000 EUR 1.000 EUR 
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Begründung 
 
Die Lichtzeichenanlage (LZA) an der Meerstraße, Höhe Campingplatz, soll erneuert werden, da 
die Anlage seit den 1980er Jahren besteht und Reparaturarbeiten nicht mehr durchgeführt wer-
den können. Ersatzteile für die LZA sind nicht mehr erhältlich. Beim nächsten Ausfall der Anlage 
müsste diese daher abgeschaltet werden. Für eine sichere Überquerung der Meerstraße für Fuß-
gänger und Radfahrer ist die Erneuerung der LZA notwendig. Dies würde auch zu einer Einspa-
rung von Stromkosten führen, aufgrund der moderneren Technik. 
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle. 
 
Eine Erneuerung der Lichtzeichenanlage bedeutet eine sichere Überquerung der Meerstraße für 
Fußgänger und Radfahrer und hat daher auch für den Tourismus eine erhebliche Bedeutung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt aus der Investitionsmaßnahme 
5410660082 – Ausbau der Dudenser Straße; 3. BA, da die Maßnahme nicht in der bisher geplan-
ten Form durchgeführt werden kann. Dort stehen ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. 
 
 
So geht es weiter 
 
Nach Zustimmung zur außerplanmäßigen Auszahlung kann ein Auftrag an eine Fachfirma erteilt 
werden. 
 
 
 
Fachdienst 66  - Tiefbau - 
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